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 Veröffentlicht am 09.11.1978

Norm

ZPO §395

Rechtssatz

Anerkennt der Beklagte im Laufe des Verfahrens vorbehaltslos den Klagsanspruch, so bedeutet dies, daß dem

Klagebegehren kein rechtsvernichtender Umstand entgegensteht, weshalb, falls derartige Vorbehalte nicht

einwandfrei gemacht werden, frühere Einwendungen nicht mehr zu berücksichtigen sind.
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